
   AMTLICHE  BEKANNTMACHUNGEN  DER  STADT  SCHWABACH 

A m t s b l a t t  

                                           Nr. 41 | Freitag, 18. Oktober 2024 

 
 
 

Öffentliche Sitzung des Hauptausschusses am Dienstag, 22.10.2024, um 16 Uhr  
im Sitzungssaal des Bürgerhauses, Königsplatz 33a 

 

Tagesordnung für den Hauptausschuss 
 
1. Hospitalstiftung; Zuwendungsantrag der Familien- und Altenhilfe e. V. für die Schwabacher Tafel 
  
2. Ersatzparkplätze während der Bauphase des Goldschlägerhofs 
  

 

Öffentliche Sitzung des Stadtrates am Freitag, 25.10.2024, um 16 Uhr im  
Sitzungssaal des Bürgerhauses, Königsplatz 33a 

 
Tagesordnung für den Stadtrat  
 
1. Vorstellung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes 2024 der Stadt Schwabach 
  
2. Vorlage des Jahresabschlusses 2023 für die Krankenhaus Schwabach gGmbH, Galenus Gesundheits-

zentrum Schwabach GmbH sowie Diakoneo Shared Service Schwabach GmbH 
  
3. 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der städti-

schen Kindertageseinrichtungen der Stadt Schwabach (Kindertageseinrichtungen-Gebührensatzung - 
KitaGS) 

  
4. 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen für die Förderung in 

qualifizierter Kindertagespflege in der Stadt Schwabach (KindertagespflegebeitragsS – KTBS) 
  
5. Berufung von Mitgliedern des Gutachterausschusses 
  
6. Abfallwirtschaft; Neukalkulation der Abfallgebühren für die Jahre 2025-2028 
  
7. Personalwirtschaftlicher Stellenplan 2025; Stellenplananträge 
  

 
Stadt Schwabach, 17.10.2024 
 
Peter Reiß 
Oberbürgermeister 
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Jahresabschluss und Lagebericht 2023 des Kommunalen Betriebs für Informationstechnik 
(KommunalBIT), Anstalt des öffentlichen Rechts, gemeinsames Kommunalunternehmen der 
Städte Erlangen, Fürth, Schwabach und des Zweckverbands Informationstechnik Franken 

 
Der Kommunale Betrieb für Informationstechnik (KommunalBIT), Anstalt des öffentlichen Rechts, gemeinsa-
mes Kommunalunternehmen der Städte Erlangen, Fürth, Schwabach und des Zweckverbandes Informations-
technik Franken, teilt mit, dass der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 vom Verwaltungsrat nach 
Kenntnisnahme und Diskussion des Prüfungsberichts festgestellt wurde. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Dr. Storg GmbH erteilte für den Jahresabschluss 2023 und den Lagebericht am 26. April 2024 den uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk. Der Bestätigungsvermerk lautet wie folgt: 
 
Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 
 
„Wir haben den Jahresabschluss der KommunalBIT AöR – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 
und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 
sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Dar-
über hinaus haben wir den Lagebericht der KommunalBIT AöR für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis 
zum 31. Dezember 2023 geprüft.“ 
 
Prüfungsurteile 
 
„Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KUV und vermittelt 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Anstalt zum 31. Dezember.2023 
sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1.Januar 2023 bis zum 31. Dezember.2023 und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt. In allen 
wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ord-
nungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung unter Anwendung der IDW Prüfungsstandards für wenig komplexe Einheiten durch-
geführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks 
weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deut-
schen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufs-
pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns er-
langten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Verwaltungsrates für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KUV in allen we-
sentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grunds-
ätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Anstalt vermittelt.  
 
Fortsetzung auf Seite 3 
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Fortsetzung von Seite 2 
 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit 
den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung 
eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolo-
sen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit 
der Anstalt zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwor-
tung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzu-
geben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegeben-
heiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahres-
abschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines La-
geberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, 
und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Anstalt zur 
Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei 
von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der La-
gebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt vermittelt sowie in allen wesentlichen Belan-
gen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstim-
mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung unter Anwendung der IDW Prüfungsstandards für wenig kom-
plexe Einheiten durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellun-
gen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn 
vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jah-
resabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.“ 
 
Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) enthält unter [https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/be-
staetigungsvermerk/1-v2-hgb-ja-non-pie] eine weitergehende Beschreibung der Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Diese Beschreibung ist Bestandteil unse-
res Bestätigungsvermerks.“ 
 
Aufgrund der Aufgabenstruktur des Unternehmens wurde ein ausgeglichenes Jahresergebnis erzielt. Deshalb 
war keine Beschlussfassung über die Verwendung eines Jahresgewinnes, -verlustes notwendig. 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 liegen in der Zeit vom 11. November bis 
22. November 2024 im Bürgerbüro der Stadt Schwabach, Königsplatz 1, EG, 91126 Schwabach zu den auf 
der Homepage veröffentlichten Öffnungszeiten (siehe https://www.schwabach.de/de/zuhause-in-schwab-
ach/buergerbuero.html) zur Einsichtnahme aus. 
 
Stadt Schwabach, 07.10.2024 
 
Peter Reiß 
Oberbürgermeister 
 
 

https://www.schwabach.de/de/zuhause-in-schwabach/buergerbuero.html
https://www.schwabach.de/de/zuhause-in-schwabach/buergerbuero.html
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Beschränkungen von Vergnügungen 

 
Gemäß Art. 3 des Gesetzes über den Schutz der Sonn- und Feiertage (Feiertagsgesetz -FTG- vom 
21.05.1980 BayRS 1131-3-I) sind an folgenden Stillen Tagen 

 Allerheiligen 01.11.2024 
 Volkstrauertag 17.11.2024 
 Buß- und Bettag 20.11.2024 
 Totensonntag 24.11.2024 

 Heiliger Abend 24.12.2024 

 jeweils von 02:00 Uhr bis 24:00 Uhr 

 am Heiligen Abend von 14:00 Uhr bis 24:00 Uhr; 

öffentliche Unterhaltungsveranstaltungen verboten, die nicht dem Charakter des Tages entsprechen. Das sind 
z.B. Tanz, Betrieb von Spielhallen, Live-Musik, Disco-Betrieb. Die Aufzählung ist nicht vollständig. 
 
Zusätzlich sind am Buß- und Bettag Sportveranstaltungen unzulässig. 
 
Stadt Schwabach, 01.10.2024 
 
Knut Engelbrecht 
Stadtrechtsrat 
 
 

Stiftungsmittelvergabe 
 
Für die von der Stadt Schwabach verwalteten Stiftungen können bestimmte Einrichtungen, sowie Bürger und 
Bürgerinnen der Stadt Schwabach digital Anträge auf Stiftungsmittelvergabe stellen. Diese sind unter dem 
Stichwort „Stiftungsmittel“ auf der Homepage der Stadt Schwabach zu finden. Alternativ kann das Antragsfor-
mulars per E-Mail an kaemmerei@schwabach.de angefordert werden. 

Folgende Stiftungszwecke werden unterstützt: 

1. männliche Studierende mit evang.-luth. Konfession 
- der Theologie 
- einer Kunstakademie, 
- Fachhochschule Fachbereich Gestaltung, 
- Fachhochschule Fachrichtung Bauingenieurwesen, 
- sonstiger technischer Fachbereiche, 
- an vergleichbaren Bildungseinrichtungen 

2. Einrichtungen der Altenhilfe in Schwabach, 

3. Bedürftige oder minderbemittelter Personen 

4. Waisen und Halbwaisen, 

5. Kindereinrichtungen, in denen regelmäßig Kinder betreut werden (insbesondere Kinderhorte) 

6. Personen, in einer 
- technischen, 
- künstlerischen oder 
- gewerblichen Ausbildung 

7. Studierende einer technischen Hochschule 

 
Stadt Schwabach, 10.10.2024 
 
Stefanie Rother 
Stadtkämmerin 

https://www.schwabach.de/de/kaemmereiamt/9746-stiftungen-der-stadt-schwabach.html
mailto:kaemmerei@schwabach.de
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Bekanntmachung 
 
Das Amt für Ländliche Entwicklung Mittelfranken hat die Beteiligten zum 01.12.2024 in den Besitz der neuen 
Grundstücke vorläufig eingewiesen und die sofortige Vollziehung angeordnet (§§ 65, 66 Flurbereinigungsge-
setz - FlurbG -; § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung - VwGO -). Die vorläufige Besitzeinweisung des 
Amtes für Ländliche Entwicklung Mittelfranken vom 01.10.2024 und die Karte zur vorläufigen Besitzeinwei-
sung sind in der Verwaltung der Stadt Schwabach, Ludwigstr. 16, 91126 Schwabach, vom 12.11.2024 mit 
26.11.2024 ausgelegt und können dort während der Dienststunden eingesehen werden. Die vorläufige Besitz-
einweisung und die Karte zur vorläufigen Besitzeinweisung können innerhalb von vier Monaten nach dem 
Zeitpunkt dieser öffentlichen Bekanntmachung auch auf der Internetseite des Amtes für Ländliche Entwicklung 
Mittelfranken unter dem Link „vorläufige Besitzeinweisung“ eingesehen werden (https://www.ale-mittelfran-
ken.bayern.de/137283/index.php/). 

https://www.ale-mittelfranken.bayern.de/137283/index.php/
https://www.ale-mittelfranken.bayern.de/137283/index.php/

